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RS OGH 1953/1/13 4Ob149/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1953

Norm

ABGB §1151 VIII

Rechtssatz

Tritt ein Kapellmeister mit seiner bereits bestehenden Kapelle in den Dienst des Unternehmers und soll die Zahlung

nur an ihn erfolgen, so liegt ein Dienstverschaffungsvertrag vor.
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